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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1993 Ausgegeben am 12. Jänner 1993 8. Stück

1 1 . Bundesverfassungsgesetz: Endbesteuerungsgesetz
(NR: GP XVIII RV 810 AB 881 S. 99. BR: AB 4428 S. 563.)

1 2 . Bundesgesetz: Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988, des Bewertungsgesetzes 1955, des
Vermögensteuergesetzes 1954, des Pensionskassengesetzes, des Erbschafts- und
Schenkungssteuergesetzes 1955, des Bundesgesetzes, mit dem eine Sonderabgabe von
Banken erhoben wird, des Bundesgesetzes, mit dem eine Sonderabgabe von Erdöl
erhoben wird, der Bundesabgabenordnung und des Abgabenverwaltungsorganisations-
gesetzes
(NR: GP XVIII RV 811 AB 882 S. 99. BR: AB 4429 S. 563.)

1 3 . Bundesgesetz: Änderung des Versicherungssteuergesetzes 1953 und des Feuerschutzsteuergesetzes
1952
(NR: GP XVIII RV 764 AB 887 S. 99. BR: AB 4430 S. 563.)

1 1 . Bundesverfassungsgesetz über eine Steuer-
abgeltung bei Einkünften aus Kapitalvermö-
gen, bei sonstigem Vermögen und bei Über-
gang dieses Vermögens von Todes wegen durch
den Abzug einer Kapitalertragsteuer, über eine
Steueramnestie, über eine Sonderregelung bei
der Einkommen- und Körperschaftsteuerver-
anlagung für das Kalenderjahr 1992 und über
eine Amnestie im Bereich des Devisenrechts

(Endbesteuerungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

ABSCHNITT I

Steuerabgeltung bei bestimmten Einkünften aus
Kapitalvermögen und sonstigem Vermögen durch

Abzug von Kapitalertragsteuer

S 1. (1) Es ist bundesgesetzlich vorzusehen, daß
bei der Besteuerung

1. von Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 27 des
Einkommensteuergesetzes 1988), und zwar
von
a) Kapitalerträgen aus Geldeinlagen bei Ban-

ken und sonstigen Forderungen gegenüber
Banken (§ 1 des Kreditwesengesetzes),
denen ein Bankgeschäft zugrunde liegt,

b) Kapitalerträgen aus Forderungswertpapie-
ren, wenn sich die kuponauszahlende
Stelle im Inland befindet, sowie

2. des sonstigen Vermögens (§ 69 des Bewer-
tungsgesetzes 1955), aus dem die Kapitaler-
träge im Sinne der Z 1 fließen, sowie des
Erwerbes dieses Vermögens von Todes wegen

die Steuern (Abs. 2) — soweit diese Kapitalerträge
nach der für das Kalenderjahr 1993 geltenden
Rechtslage einem Kapitalertragsteuerabzug unter-
liegen — mit dem Kapitalertragsteuerabzug abge-
golten sind. Für abzugsfreie Forderungswertpapiere
ist bundesgesetzlich vorzusehen, daß die Abgeltung
der Steuern auch dann eintritt, wenn im Wege der
kuponauszahlenden Stelle ein Betrag in Höhe dieser
Kapitalertragsteuer geleistet wird.

(2) Abs. 1 gilt für
1. die Einkommensteuer (Körperschaftsteuer)

und Vermögensteuer, soweit die Steuerschuld
ab 1. Jänner 1993 entstanden ist, sowie

2. die Erbschafts- und Schenkungssteuer, wenn
der Erblasser nach dem 31. Dezember 1992
verstorben ist.

(3) Es kann bundesgesetzlich vorgesehen werden,
daß die Steuern mit der von den Kapitalerträgen
einzubehaltenden Kapitalertragsteuer oder mit dem
in Höhe der Kapitalertragsteuer geleisteten Betrag
nicht abgegolten sind, wenn das sonstige Vermögen,
aus dem die Kapitalerträge fließen, der Besicherung
betrieblicher Verbindlichkeiten des Steuerpflichti-
gen dient.

(4) Die Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge im
Sinne des Abs. 1 ist mit einem einheitlichen Satz
festzusetzen. Sie darf nicht weniger als 20% und
nicht mehr als die Hälfte des für das betreffende
Jahr bei der Einkommensteuer geltenden höchsten
Steuersatzes betragen.

(5) Es ist bundesgesetzlich vorzusehen, daß die
einbehaltene Kapitalertragsteuer insoweit erstattet
wird, als sich aus der Anwendung des für die
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Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) jeweils gel-
tenden Steuertarifs auf das Einkommen eine
niedrigere Steuer ergäbe. Dabei ist das Ausmaß der
Steuererstattung bei einem unterhaltsberechtigten
Steuerpflichtigen um die steuerliche Abgeltung der
Unterhaltsverpflichtungen zu kürzen. Ferner ist
bundesgesetzlich vorzusehen, daß bei der Erstat-
tung der für 1993 einbehaltenen Kapitalertragsteuer
der für 1994 geltende Einkommensteuertarif
anzuwenden ist.

(6) Es kann bundesgesetzlich vorgesehen werden,
daß auch bei der Besteuerung von offenen
Ausschüttungen im Sinne des § 37 Abs. 4 des
Einkommensteuergesetzes 1988 und des damit
zusammenhängenden Vermögens im Abs. 2 ge-
nannte Steuern mit der von diesen Kapitalerträgen
einzubehaltenden Kapitalertragsteuer abgegolten
sind.

§ 2. Es ist bundesgesetzlich vorzusehen, daß für
Kapitalerträge und Vermögen, für die eine
Abgeltung der Steuern (§ 1 Abs. 2) eintritt, bei der
Ermittlung des Einkommens (§ 2 Abs. 2 des
Einkommensteuergesetzes 1988, § 7 Abs. 2 des
Körperschaftsteuergesetzes 1988), des Einkommens
für Zwecke der Erstattung (§ 1 Abs. 5), des
Gesamtvermögens (§ 76 des Bewertungsgesetzes
1955) und des Erwerbes von Todes wegen (§ 20 des
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes 1955)
Werbungskosten, Schulden und Lasten nicht
berücksichtigt werden.

§ 3. Von den Maßnahmen im Sinne der §§ 1 und
2 bleiben unberührt:

1. Die Besteuerung von Einkünften und Vermö-
gen, die nicht dieser Kapitalertragsteuer
unterliegen.

2. Die Besteuerung von Erwerben von Todes
wegen von Vermögen, aus dem keine
Kapitalerträge im Sinne des § 1 fließen, sowie
von Schenkungen unter Lebenden.

ABSCHNITT II

Steueramnestie

§4. (1) Für die Jahre vor 1993 sowie für
Todesfälle vor dem 1. Jänner 1993 sind Einkünfte
und Vermögen im Sinne des § 1 Abs. 1 weder bei der
Festsetzung der Einkommensteuer (Körperschaft-
steuer) und Vermögensteuer sowie bei der Festset-
zung der Erbschafts- und Schenkungssteuer von
Erwerben von Todes wegen noch finanzstrafrecht-
lich zu berücksichtigen (Steueramnestie). Die
Steueramnestie ist ausgeschlossen, wenn der Steuer-
pflichtige bis zum 31. Dezember 1992 davon
Kenntnis hatte, daß die Einkünfte für das
maßgebliche Kalenderjahr oder die Vermögen für
den maßgeblichen Zeitpunkt Gegenstand abgaben-
rechtlicher oder finanzstrafrechtlicher Ermittlungen
sind oder daß sie den Abgabenbehörden bekannt
waren.

(2) Hat ein Steuerpflichtiger im Jahr 1993
Kapitalerträge und Vermögen im Sinne des § 1
Abs. 1 letzter Satz, so treten die vorgenannten
Amnestiewirkungen nur dann ein, wenn für das Jahr
1993 ein Betrag in Höhe der Kapitalertragsteuer
entrichtet oder der Offenlegungspflicht nachge-
kommen wird.

(3) Unter die Steueramnestie im Sinne des Abs. 1
fallen nicht Kapitalerträge der Jahre 1990 bis 1992,
soweit sie aus Vermögen stammen, deren auf das
jeweilige Vorjahr entfallende Kapitalerträge entwe-
der schon steuerlich erfaßt wurden oder wenn der
Steuerpflichtige bis zum 31. Dezember 1992 davon
Kenntnis hatte, daß diese Vorjahreserträge den
Abgabenbehörden bekannt waren. Diese Vermögen
sind bei der Vermögensteuer hinsichtlich der
Zeitpunkte 1. Jänner 1990, 1. Jänner 1991 und
1. Jänner 1992 und bei der Erbschafts- und
Schenkungssteuer für Erwerbe von Todes wegen,
wenn der Erblasser in den Jahren 1990 bis 1992
verstorben ist, von der Steueramnestie ausgenom-
men.

(4) Die für die Zeit vor dem 1. Jänner 1993
einzubehaltende Kapitalertragsteuer bleibt von der
Steueramnestie unberührt und hat auf die Anwend-
barkeit der Abs. 1 bis 3 keinen Einfluß.

§ 5. Wird der Offenlegungspflicht für die
Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) und Ver-
mögensteuer für das Kalenderjahr 1993 hinsichtlich
von

1. Einkünften aus Kapitalvermögen, und zwar
von
a) Kapitalerträgen aus Geldeinlagen bei aus-

ländischen Banken und sonstigen Forde-
rungen gegenüber ausländischen Banken,
denen ein Bankgeschäft zugrunde liegt,

b) Kapitalerträgen aus Forderungswertpapie-
ren, wenn sich die kuponauszahlende
Stelle im Ausland befindet, sowie

2. sonstigem Vermögen (§ 69 des Bewertungsge-
setzes 1955), aus dem Kapitalerträge im Sinne
der Z 1 fließen,

entsprochen, so tritt für solche Einkünfte und
Vermögen die Wirkung der Steueramnestie im
Sinne des § 4 ein.

ABSCHNITT III

Sonderregelung für die Einkommen- und
Körperschaftsteuerveranlagung 1992

§ 6. (1) Für das Jahr 1992 gilt folgendes:
l. Es entsteht hinsichtlich jener Einkünfte, für die

eine Abgeltung der Steuerschuld vorzusehen
ist (§ 1 Abs. 1), bei der Einkommensteuer
(Körperschaftsteuer) keine Steuerschuld. Dies
gilt jedoch nicht, wenn die Amnestiewirkun-
gen nach § 4 Abs. 2 ausgeschlossen sind.
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2. Die Z 1 gilt nicht für die von diesen
Kapitalerträgen nach den für 1992 geltenden
gesetzlichen Vorschriften einzubehaltende
Kapitalertragsteuer.

3. Es entsteht hinsichtlich von Einkünften im
Sinne des § 5 Z 1 bei der Einkommensteuer
(Körperschaftsteuer) keine Steuerschuld. Dies
gilt jedoch nicht, wenn die Amnestiewirkun-
gen nach § 5 ausgeschlossen sind.

(2) Soweit nach Abs. 1 keine Steuerschuld
entsteht, sind die Kapitalerträge weder beim
Gesamtbetrag der Einkünfte noch beim Einkommen
(§ 2 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988, § 7
Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988) zu
berücksichtigen. Dies gilt nur bei Berechnung der
Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) des Steuer-
pflichtigen. Die Vorschriften über eine Anrechnung
der Kapitalertragsteuer bleiben unberührt.

ABSCHNITT IV

Amnestie im Bereich des Devisenrechts

§ 7. Liegen die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1
und 2 oder des § 5 vor, so darf ein Strafverfahren
nach dem Devisengesetz in der geltenden Fassung
nicht eingeleitet werden, wenn

1. sich die strafbare Handlung auf Kapitalvermö-
gen im Sinne des § 4 Abs. 1 und 2 oder des § 5
bezieht, und

2. der dem Devisengesetz entsprechende Zu-
stand bis zum 31. Dezember 1993 hergestellt
oder das Vermögen bis zu diesem Zeitpunkt
ins Inland rückgeführt wird.

ABSCHNITT V

Vollziehung

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesverfas-
sungsgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen
betraut.

Klestil
Vranitzky

12. Bundesgesetz, mit dem das Einkommen-
steuergesetz 1988, das Bewertungsgesetz 1955,
das Vermögensteuergesetz 1954, das Pensions-
kassengesetz, das Erbschafts- und Schenkungs-
steuergesetz 1955, das Bundesgesetz, mit dem
eine Sonderabgabe von Banken erhoben wird,
das Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe
von Erdöl erhoben wird, die Bundesabgaben-
ordnung und das Abgabenverwaltungsorgani-

sationsgesetz geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Einkommensteuergesetz 1988

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl.
Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch BGBl.
Nr. 449/1992, wird wie folgt geändert:

1. Im § 33 Abs. 4 Z 1 entfällt der drittletzte Satz.

1 a. Im § 33 Abs. 7 tritt an die Stelle des Betrages
von „6 000 S" jeweils der Betrag von „7 400 S".

2. Im § 35 Abs. 2 wird als zweiter Satz eingefügt:

„Die Minderung der Erwerbsfähigkeit (Grad der
Behinderung) richtet sich in Fällen,

1. in denen Leistungen wegen einer Behinderung
erbracht werden, nach der hiefür maßgeben-
den Einschätzung,

2. in denen keine eigenen gesetzlichen Vorschrif-
ten für eine Einschätzung bestehen, nach den
§§ 7 und 9 Abs. 1 des Kriegsopferversorgungs-
gesetzes 1957."

3. Im § 41 Abs. 4 und im § 73 Abs. 1 wird jeweils
folgender Satz angefügt:

„Ungeachtet des vorläufigen Steuerabzugs gemäß
§ 69 Abs. 2 gilt ein Siebentel dieser Bezüge als ein
Bezug, der mit dem festen Steuersatz des § 67 Abs. 1
zu versteuern war und von dem 6% Lohnsteuer
einbehalten wurde."

4. Im § 57 Abs. 2 Z 1 entfällt der drittletzte Satz.

4 a. Im § 67 Abs. 1 tritt an die Stelle des Betrages
von „18 700 S" jeweils der Betrag von „20 000 S".

5. Im § 69 Abs. 2 wird als vorletzter Satz
eingefügt:

„In diesem Lohnzettel sind ein Siebentel des
Krankengeldes gesondert als sonstiger Bezug
gemäß § 67 Abs. 1 und 6% dieses Bezuges,
höchstens jedoch die einbehaltene Lohnsteuer, als
darauf entfallende Lohnsteuer auszuweisen."

5 a. Im § 69 Abs. 3 wird als vorletzter Satz
eingefügt:

„In diesem Lohnzettel sind ein Siebentel der Bezüge
gemäß Abschnitt VI des Heeresgebührengesetzes
1985 gesondert als sonstiger Bezug gemäß § 67
Abs. 1 und 6% dieses Bezuges, höchstens jedoch die
einbehaltene Lohnsteuer, als darauf entfallende
Lohnsteuer auszuweisen."

6. Im § 77 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:

„Eine Neuberechnung der Lohnsteuer ist unzuläs-
sig, wenn im laufenden Kalenderjahr an den
Arbeitnehmer Krankengeld aus der gesetzlichen
Krankenversicherung ausbezahlt wird."

7. § 94 lautet

„Befreiung von der Kapitalertragsteuer

§ 94. Der zum Abzug Verpflichtete (§ 95 Abs. 3)
hat keine Kapitalertragsteuer abzuziehen:
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1. Bei jeglichen Kapitalerträgen, wenn Gläubiger
und Schuldner der Kapitalerträge dieselbe Person
sind.

2. Unter folgenden Voraussetzungen bei den
Kapitalerträgen von Körperschaften im Sinne des
§ 1 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988:

— Es handelt sich um Gewinnanteile (Dividen-
den), Zinsen und sonstige Bezüge aus Aktien,
Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter
Haftung oder an Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaften und

— die Körperschaft ist mindestens zu einem
Viertel unmittelbar am Grund- oder Stamm-
kapital beteiligt.

3. Bei Zinserträgen aus Geldeinlagen und
sonstigen Forderungen bei Banken, wenn der
Gläubiger der Kapitalerträge eine in- oder ausländi-
sche Bank ist.

4. Bei Zinserträgen aus Geldeinlagen und
sonstigen Forderungen, die bei ausländischen
Betriebsstätten von Banken bestehen.

5. Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 93 Abs. 2
Z 3 und Abs. 3 unter folgenden Voraussetzungen:

a) Der Empfänger erklärt dem zum Abzug
Verpflichteten bei Nachweis seiner Identität
schriftlich, daß die Zinserträge als Betriebs-
einnahmen eines in- oder ausländischen
Betriebes, ausgenommen eines Hoheitsbetrie-
bes (§ 2 Abs. 5 des Körperschaftsteuergeset-
zes 1988) zu erfassen sind (Befreiungserklä-
rung).

b) Der Empfänger leitet eine Gleichschrift der
Befreiungserklärung unter Angabe seiner
Steuernummer im Wege des zum Abzug
Verpflichteten dem zuständigen Finanzamt
zu.

c) Bei Kapitalerträgen gemäß § 93 Abs.3 sind das
Wertpapier und der Kupon auf dem Depot
einer Bank hinterlegt.

Der Empfänger hat dem zum Abzug Verpflichte-
ten und dem zuständigen Finanzamt im Wege des
zum Abzug Verpflichteten unverzüglich alle Um-
stände mitzuteilen, die dazu führen, daß die
Kapitalerträge nicht mehr zu den Einnahmen eines
in- oder ausländischen Betriebes gehören (Wider-
rufserklärung). Die Befreiung beginnt mit dem
Vorliegen sämtlicher unter lit. a bis c angeführter
Umstände und endet mit dem Wegfallen der
Voraussetzung der lit. c, der Abgabe der Widerrufs-
erklärung oder mit der Zustellung eines Bescheides,
in dem festgestellt wird, daß die Befreiungserklä-
rung unrichtig ist.

6. Bei Kapitalerträgen aus Geldeinlagen und
sonstigen Forderungen bei Banken (§ 93 Abs. 2 Z 3)
sowie aus Forderungswertpapieren (§ 93 Abs. 3),
wenn die Kapitalerträge einem Kapitalanlagefonds
im Sinne des Investmentfondsgesetzes, einer Pen-
sions- oder Unterstützungskasse und sonstigen

Hilfskasse oder einer Versorgungs- oder Unterstüt-
zungseinrichtung einer öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaft zugehen.

7. Bei Kapitalerträgen aus jungen Aktien und
Genußscheinen, wenn die Voraussetzungen des § 27
Abs. 3 vorliegen.

8. Bei Kapitalerträgen aus Forderungswertpapie-
ren, die von internationalen Finanzinstitutionen vor
dem 1. Oktober 1992 begeben worden sind.

9. Bei der Ausgabe von Anteilsrechten auf Grund
einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§ 3
Abs. 1 Z 29)."

8. In § 95 Abs. 1 tritt an die Stelle des
Prozentsatzes „10%" der Prozentsatz „22%".

9. Im § 95 Abs. 4 Z 3 lautet der zweite Satz:

„Die Meldung des Eintritts von Umständen, die die
Abzugspflicht beenden oder begründen (insbeson-
dere Befreiungserklärung oder Widerrufserklä-
rung), oder die Zustellung eines Bescheides im Sinne
des § 94 Z 5 letzter Satz gilt als Veräußerung."

10. Im § 95 Abs. 4 Z 4 wird folgender Satz
angefügt:

„Bei Meldung des Eintritts von Umständen, die die
Abzugspflicht beenden oder begründen (insbeson-
dere Befreiungserklärung oder Widerrufserklä-
rung), oder bei Zustellung eines Bescheides im Sinne
des § 94 Z 5 letzter Satz gilt der Zinsertrag, der auf
den Zeitraum vom letzten Zufließen gemäß § 19 bis
zur Meldung oder Zustellung entfällt, als zugeflos-
sen."

11. Im § 96 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Das Finanzamt hat die Abfuhr der
Steuerabzugsbeträge in geeigneter Form zu überwa-
chen."

12. § 97 lautet:

„Steuerabgeltung

§ 97. (1) Die Einkommensteuer für Kapitaler-
träge gemäß § 93 Abs. 2 Z 3 sowie Abs. 3, die

1. der Kapitalertragsteuer unterliegen und
2. zu den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 27)

gehören,
gilt als durch den Steuerabzug abgegolten. Davon
ausgenommen sind Kapitalerträge aus Kapitalver-
mögen, das der Besicherung betrieblicher Verbind-
lichkeiten des Steuerpflichtigen dient.

(2) Die Einkommensteuer für im Inland bezogene
Kapitalerträge aus Forderungswertpapieren, die

1. nicht der Kapitalertragsteuer unterliegen und
2. zu den Einkünften aus Kapitalvermögen

gehören,
gilt durch einen der kuponauszahlenden Stelle in
Höhe der Kapitalertragsteuer freiwillig geleisteten
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Betrag als abgegolten. Der Steuerpflichtige muß
dazu der kuponauszahlenden Stelle unverzüglich
den unwiderruflichen Auftrag erteilen, den Betrag
wie eine Kapitalertragsteuer abzuführen. Der
Betrag gilt als Kapitalertragsteuer von Kapitalerträ-
gen gemäß § 93 Abs. 3. Von der Abgeltung der
Einkommensteuer ausgenommen sind Kapitaler-
träge aus Kapitalvermögen, das der Besicherung
betrieblicher Verbindlichkeiten des Steuerpflichti-
gen dient.

(3) Soweit die Steuer nach Abs. 1 oder 2
abgegolten ist, sind die Kapitalerträge weder beim
Gesamtbetrag der Einkünfte noch beim Einkommen
(§ 2 Abs. 2) zu berücksichtigen. Dies gilt nur bei
Berechnung der Einkommensteuer des Steuerpflich-
tigen.

(4) Ist die nach dem Steuertarif für Kapitalerträge
im Sinne des Abs. 1 und 2 zu erhebende
Einkommensteuer geringer als die Kapitalertrag-
steuer oder der freiwillig geleistete Betrag, so ist die
Kapitalertragsteuer oder der freiwillig geleistete
Betrag auf Antrag auf die zu erhebende Einkom-
mensteuer anzurechnen und mit dem übersteigen-
den Betrag zu erstatten. Der Antrag kann innerhalb
von zwei Kalenderjahren ab dem Ende des
Veranlagungsjahres gestellt werden. Für die Berech-
nung des zu erstattenden Betrages gilt folgendes:

1. Die Kapitalerträge sind ohne jeden Abzug
anzusetzen.

2. Die Anrechnung ist betraglich insoweit ausge-
schlossen, als der Steuerpflichtige den An-
spruch auf einen Alleinverdienerabsetzbetrag
oder einen Kinderabsetzbetrag vermittelt. Der
Kinderabsetzbetrag ist dabei mit 350 S monat-
lich anzusetzen.

(5) Bei der Erstattung der für 1993 einbehaltenen
Kapitalertragsteuer ist der für 1994 geltende
Einkommensteuertarif anzuwenden."

13. § 98 Z 5 lautet:

„5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des
§ 27, wenn
a) es sich dabei um Kapitalerträge gemäß § 93

Abs. 2 Z 1 und 2 handelt und Kapitaler-
tragsteuer abzuziehen war oder

b) das Kapitalvermögen durch inländischen
Grundbesitz, durch inländische Rechte,
die den Vorschriften des bürgerlichen
Rechtes über Grundstücke unterliegen,
oder durch Schiffe, die in ein inländisches
oder ausländisches Schiffsregister einge-
tragen sind, unmittelbar oder mittelbar
gesichert ist, es sei denn, es handelt sich um
Forderungswertpapiere gemäß § 93 Abs. 3.

Von der beschränkten Steuerpflicht sind
Zinsen aus Forderungen, die in ein öffentliches
Schuldbuch eingetragen sind, ausgenommen."

14. § 108 Abs. 11 entfällt.

15. § 112 Z 7 lautet:

„7. § 27 Abs. 5 für Wertpapiere, die vor dem
1. Jänner 1989 erworben worden sind, hin-
sichtlich der Veranlagung für die Jahre 1989
bis 1992. Im Rahmen der Kapitalertragsteuer
gilt jedoch § 123"

16. a) Die Z 1 bis 6, 12 und 13 sind anzuwenden,
wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, erstma-
lig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 1993,
wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch
Abzug eingehoben oder durch Jahresausgleich
festgesetzt wird, für Lohnzahlungszeiträume, die
nach dem 31. Dezember 1992 enden. In Z 12 ist der
letzte Satz des § 97 Abs. 1 und 2 jeweils nur im Falle
von Besicherungen anzuwenden, die nach dem
30. September 1992 erfolgt sind.

b) Hinsichtlich von Kapitalerträgen gemäß § 93
Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 gilt § 123 für Zeiträume bis
31. Dezember 1992. Die Kapitalertragsteuer ist
gemäß den Z 7 bis 13 von Kapitalerträgen im Sinne
des § 93 Abs. 2 Z 3 einzubehalten, die auf Zeiträume
nach dem 31. Dezember 1992 entfallen. Dies gilt
auch für Kapitalerträge im Sinne des § 93 Abs. 3,
deren Fälligkeit nicht jedes Jahr eintritt. Abwei-
chend von § 95 beträgt der Steuersatz für
Kapitalerträge gemäß § 93 Abs. 3, die bis 31. De-
zember- 1993 fällig werden, bei Fälligkeit im
1. Kalendervierteljahr 1993 . . . . . . . . . . . . . . . 13%
2. Kalendervierteljahr 1993 . . . . . . . . . . . . . . . 16%
3. Kalendervierteljahr 1993 . . . . . . . . . . . . . . . 19%
4. Kalendervierteljahr 1993 . . . . . . . . . . . . . . . 22%

17. Für Forderungswertpapiere, die dem Steuer-
pflichtigen bereits vor dem 30. Juni 1993 zuzurech-
nen sind, kann ein Auftrag im Sinne der Z 12 bis
zum 30. Juni 1993 erteilt werden. Für Anteilscheine
an einem Kapitalanlagefonds ist an Stelle des
30. Juni 1993 jeweils der 31. März 1994 maßgeblich.

Artikel II

Bewertungsgesetz 1955

Das Bewertungsgesetz 1955, BGBl.
Nr. 148/1955, zuletzt geändert durch BGBl.
Nr. 450/1992, wird wie folgt geändert:

1. Die gemäß § 20 des Bewertungsgesetzes 1955
in Verbindung mit Art. IV Z 3 des Abgabenände-
rungsgesetzes 1991, BGBl. Nr. 695/1991, zum
1. Jänner 1993 vorgesehene Hauptfeststellung der
Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten des
Betriebsvermögens ist zum 1. Jänner 1994 durchzu-
führen.

2. Im § 69 Abs. 1 Z 1 wird folgende lit. d
angefügt:

,,d) Wirtschaftsgüter im Sinne der lit. a bis c
gehören nicht zum sonstigen Vermögen,
soweit deren Erträge der Steuerabgeltung

15
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gemäß § 97 des Einkommensteuergesetzes
1988 unterliegen;"

3. § 77 Abs. 2 lautet:

„(2) Nicht abzugsfähig sind Schulden und Lasten,
soweit sie mit einem gewerblichen Betrieb in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen oder in
wirtschaftlichem Zusammenhang mit Wirtschafts-
gütern stehen, die nicht zum Vermögen im Sinne
dieses Gesetzes gehören. Es sind auch Schulden und
Lasten nicht abzugsfähig, die in wirtschaftlichem
Zusammenhang mit Wirtschaftsgütern stehen, die
gemäß § 69 Abs. 1 lit. d nicht zum sonstigen
Vermögen gehören."

4. Die Z 2 und 3 sind auf Veranlagungszeitpunkte
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1992
liegen.

Artikel III

Vermögensteuergesetz

Das Vermögensteuergesetz 1954, zuletzt geän-
dert durch BGBl. Nr. 448/1992, wird wie folgt
geändert:

1. § 5 Abs. 1 Z 3 lautet:

„3. 150 000 Schilling für jedes minderjährige
Kind, wenn die Kinder zum Haushalt des
Steuerpflichtigen gehören oder überwiegend
auf seine Kosten unterhalten und erzogen
werden. Der Freibetrag wird auf Antrag für
volljährige Kinder gewährt, die überwiegend
auf Kosten des Steuerpflichtigen unterhalten
und für einen Beruf ausgebildet werden und
das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
wenn für diese Kinder im Veranlagungszeit-
punkt Anspruch auf die Gewährung von
Familienbeihilfe auf Grund des Familienla-
stenausgleichsgesetzes in der jeweils geltenden
Fassung besteht. § 11 Abs. 3 gilt entspre-
chend."

2. Der mit 1. Jänner 1989 begonnene und gemäß
§ 12 des Vermögensteuergesetzes 1954 mit drei
Jahren bestimmte Hauptveranlagungszeitraum der
Vermögensteuer wird auf fünf Jahre erstreckt.

3. Die nächste Hauptveranlagung der Vermögen-
steuer ist zum 1. Jänner 1994 durchzuführen.

4. Liegen die Voraussetzungen für eine Neuver-
anlagung der Vermögensteuer zum 1. Jänner 1993
nach den Bestimmungen des § 13 Abs. 1 des
Vermögensteuergesetzes 1954, BGBl. Nr. 192/
1954, nicht vor, so ist zur Durchführung des
Artikels II Z 2 und 3 auf Antrag eine Neuveranla-
gung durchzuführen, wobei § 13 Abs. 1 Z 1 des
Vermögensteuergesetzes 1954, nicht zur Anwen-
dung gelangt.

5. Der Antrag gemäß Z 4 kann bis 30. Juni 1994
oder bis zum Ablauf eines Monates, seitdem die
bisherige Veranlagung rechtskräftig geworden ist,
gestellt werden.

6. Die Z 1 ist auf Veranlagungszeitpunkte
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1992
liegen.

Artikel IV

Pensionskassengesetz

Das Pensionskassengesetz, BGBl. Nr. 281/1990,
in der Fassung des BGBl. Nr. 695/1991, wird wie
folgt geändert:

Im Abschnitt VIII Artikel II Z 3 und 5 werden die
Jahreszahlen von „1992" auf „1993" geändert.

Artikel V

Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955

Das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz
1955, BGBl. Nr. 141/1955, zuletzt geändert durch
BGBl. Nr. 656/1989, wird wie folgt geändert:

1. Im § 15 Abs. 1 Z 16 tritt an die Stelle des
Punktes ein Strichpunkt; als Z 17 wird angefügt:

„17. Erwerbe von Todes wegen von Kapitalver-
mögen, soweit dessen Erträge im Zeitpunkt
des Todes des Erblassers der Steuerabgeltung
gemäß § 97 des Einkommensteuergesetzes
1988 unterliegen."

2. Z 1 ist auf Erwerbe von Todes wegen nach
Personen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1992 verstorben sind.

Artikel VI

Sonderabgabe von Banken

Das Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe
von Banken erhoben wird, BGBl. Nr. 553/1980,
zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 29/1991, wird
wie folgt geändert:

Im § 7 Abs. 1 tritt an die Stelle der Jahreszahl
„1992" die Jahreszahl „1993".

Artikel VII

Sonderabgabe von Erdöl

Das Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe
von Erdöl erhoben wird, BGBl. Nr. 554/1980,
zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 29/1991, wird
wie folgt geändert:

Im § 8 Abs. 1 tritt an die Stelle der Jahreszahl
„1993" die Jahreszahl „1994".
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Artikel VIII

Bundesabgabenordnung

Die Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/
1961, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 449/1992,
und die Kundmachung des Bundeskanzlers BGBl.
Nr. 648/1992, wird wie folgt geändert:

1. § 67 lautet:

„§ 67. Für die Erhebung der Versicherungssteuer
und der Feuerschutzsteuer ist das Finanzamt örtlich
zuständig, in dessen Bereich sich der Ort der
Geschäftsleitung, des Sitzes (Wohnsitzes) oder der
wirtschaftlich bedeutendsten inländischen Betriebs-
stätte des Versicherers oder seines zur Entgegen-
nahme des Versicherungsentgeltes Bevollmächtig-
ten befindet."

2. § 209 a Abs. 2 lautet:

„(2) Hängt eine Abgabenfestsetzung unmittelbar
oder mittelbar von der Erledigung einer Berufung
oder eines in Abgabenvorschriften vorgesehenen
Antrages (§ 85) ab, so steht der Abgabenfestsetzung
der Eintritt der Verjährung nicht entgegen, wenn
die Berufung oder der Antrag vor diesem Zeitpunkt
oder vor Ablauf der Frist des § 304 eingebracht
wurde."

3. § 271 Abs. 1 lautet:

„(1) (Verfassungsbestimmung). Die Mitglieder
der Berufungssenate sind in Ausübung ihres Amtes
an keine Weisungen gebunden."

4. § 304 lautet:

„§ 304. Nach Eintritt der Verjährung ist eine
Wiederaufnahme des Verfahrens ausgeschlossen,
sofern ihr nicht ein vor diesem Zeitpunkt oder vor
Ablauf einer Frist von zehn Jahren ab dem
Zeitpunkt des Entstehens des Abgabenanspruches
(§ 4) eingebrachter Antrag gemäß § 303 Abs. 1
zugrunde liegt."

Artikel IX

Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz

Das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz,
BGBl. Nr. 18/1975, zuletzt geändert durch BGBl.
Nr. 449/1992, wird wie folgt geändert:

1. Im § 7 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Befindet sich weder die Geschäftsleitung noch der
Sitz (Wohnsitz) noch eine Betriebsstätte des
Versicherers oder seines zur Entgegennahme des
Versicherungsentgeltes Bevollmächtigten im Inland,
so obliegt die Erhebung der Versicherungssteuer
und der Feuerschutzsteuer für den Bereich des
gesamten Bundesgebietes dem Finanzamt für
Gebühren und Verkehrsteuern in Wien."

2. § 9 lautet:

„§ 9. Dem Finanzamt Feldkirch obliegt unbe-
schadet des § 7 Abs. 1 letzter Satz neben seinem
allgemeinen Aufgabenkreis für den Bereich des
Landes Vorarlberg die Erhebung der Stempel- und
Rechtsgebühren, ausgenommen die Gebühr für
handelsstatistische Anmeldungen, wenn diese nicht
in Stempelmarken zu entrichten ist, der Kapitalver-
kehrsteuern, der Erbschafts- und Schenkungssteuer,
der Grunderwerbsteuer, der Versicherungssteuer,
der Feuerschutzsteuer und der Spielbankabgabe."

3. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt:

„§ 17 a. § 7 Abs. 1 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 12/1993 tritt gleichzeitig mit dem
Inkrafttreten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum *) für nach diesem Zeit-
punkt entstehende Abgabenansprüche in Kraft."

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Klestil
Vranitzky

13 . Bundesgesetz, mit dem das Versicherungs-
steuergesetz 1953 und das Feuerschutzsteuer-

gesetz 1952 geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

V e r s i c h e r u n g s s t e u e r g e s e t z 1953

Das Versicherungssteuergesetz 1953, BGBl.
Nr. 133, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 449/1992, wird wie folgt geändert:

1. § 1 lautet:

„Gegenstand der Steuer

§ 1. (1) Der Steuer unterliegt die Zahlung des
Versicherungsentgeltes auf Grund eines durch
Vertrag oder auf sonstige Weise entstandenen
Versicherungsverhältnisses.

(2) Besteht das Versicherungsverhältnis mit einem
Versicherer mit Sitz (Wohnsitz) in einem Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum, so unterliegt die Zahlung des
Versicherungsentgeltes der Steuer nur

1. bei der Versicherung von Risken betreffend
unbewegliche Sachen, insbesondere Bauwerke
und Anlagen, und den darin befindlichen
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Sachen mit Ausnahme von gewerblichem
Durchfuhrgut, wenn sich diese Gegenstände
im Inland befinden,

2. bei der Versicherung von Risken betreffend
Fahrzeuge aller Art, wenn das Fahrzeug im
Inland einem Zulassungsverfahren zuzuführen
oder in ein behördliches Register einzutragen
ist,

3. bei der Versicherung von Reise- oder
Ferienrisken auf Grund eines Versicherungs-
verhältnisses mit einer Laufzeit von nicht mehr
als vier Monaten, wenn der Versicherungsver-
trag im Inland zustande gekommen ist,

4. bei der Versicherung von anderen als den in
Z 1 bis 3 genannten Risken, wenn der
Versicherungsnehmer
a) eine natürliche Person ist, sofern diese bei

der jeweiligen Zahlung des Versicherungs-
entgeltes ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt im Inland hat, oder

b) keine natürliche Person ist, jedoch das
Unternehmen, die Betriebsstätte oder die
entsprechende Einrichtung, auf die sich
das Versicherungsverhältnis bezieht, bei
der jeweiligen Zahlung des Versicherungs-
entgeltes im Inland gelegen ist.

(3) Besteht das Versicherungsverhältnis mit einem
Versicherer mit Sitz (Wohnsitz) außerhalb eines
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, so entsteht die Steuer-
pflicht,

1. wenn der Versicherungsnehmer bei der
jeweiligen Zahlung des Versicherungsentgel-
tes seinen Wohnsitz (Sitz) oder seinen
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat oder

2. wenn ein Gegenstand versichert ist, der zur
Zeit der Begründung des Versicherungsver-
hältnisses im Inland gelegen war."

2. Im § 4 Abs. 1 Z 8 wird der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt und folgende Z 9 angefügt:

„9. für eine Versicherung, die das Risiko der
ordnungsgemäßen Erfüllung von Rechtsge-
schäften durch ausländische Vertragspartner
betreffend Verträge über die Lieferung oder
die Herstellung von Gütern oder die Erbrin-
gung von Leistungen durch Exportunterneh-
men an ausländische Vertragspartner deckt."

3. § 6 Abs. 4 lautet:

„(4) Die unmittelbare oder mittelbare Zahlung
des Versicherungsentgeltes an einen Versicherer mit
Sitz (Wohnsitz) außerhalb eines Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum unterliegt mit Ausnahme der im § 4 Abs. 2
bezeichneten Fälle der Besteuerung nach den
fünffachen Steuersätzen der Abs. 1 und 2, es sei
denn, daß der Versicherer zum Geschäftsbetrieb in
einem Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen ist und

die Zahlung an diese Niederlassung erfolgt. Die im
§ 4 Abs. 1 unter Z 1 und Z 4 angeführten
Ausnahmen von der Besteuerung gelten in diesem
Falle nicht."

4. § 6 Abs. 5 lautet:

„(5) Der Bundesminister für Finanzen kann aus
allgemeinen handels- oder wirtschaftspolitischen
Gründen Ausnahmen von der Bestimmung des
Abs. 4 zulassen."

5. Im § 7 lauten die Abs. 1 bis Abs. 3:

„(1) Steuerschuldner ist der Versicherungsneh-
mer. Für die Steuer haftet der Versicherer. Er hat
die Steuer für Rechnung des Versicherungsnehmers
zu entrichten. Ist die Steuerentrichtung einem zur
Entgegennahme des Versicherungsentgeltes Bevoll-
mächtigten übertragen, so haftet auch der Bevoll-
mächtigte für die Steuer. Hat der Versicherer im
Inland keinen Wohnsitz (Sitz), kann der Versiche-
rungsnehmer unmittelbar in Anspruch genommen
werden, wenn die Steuer vom Versicherer nicht dem
Gesetz entsprechend entrichtet wurde.

(2) Hat der Versicherer in einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum keinen Wohnsitz (Sitz), ist aber ein
Bevollmächtigter zur Entgegennahme des Versiche-
rungsentgeltes bestellt, so haftet auch dieser für die
Steuer. In diesem Fall hat der Bevollmächtigte die
Steuer für Rechnung des Versicherungsnehmers zu
entrichten.

(3) Hat der Versicherer in einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum weder seinen Wohnsitz (Sitz) noch
einen Bevollmächtigten zur Entgegennahme des
Versicherungsentgeltes, so hat der Versicherungs-
nehmer die Steuer zu entrichten."

6. § 8 Abs. 6 lautet:

„(6) Der Versicherer (§ 7 Abs. 1) oder der
Bevollmächtigte (§ 7 Abs. 1 und 2) ist verpflichtet,
zur Feststellung der Steuer und der Grundlage ihrer
Berechnung im Inland Aufzeichungen zu führen.
Diese müssen alle Angaben enthalten, die für die
Berechnung der Steuer von Bedeutung sind.
Ausländische Versicherer, die im Inland gelegene
Risken versichern (§ 1 Abs. 2 und 3), haben auf
Anforderung dem Finanzamt für Gebühren und
Verkehrsteuern in Wien ein vollständiges Verzeich-
nis dieser Versicherungsverhältnisse mit allen
Angaben, die für die Berechnung der Steuer von
Bedeutung sind, zu übermitteln. Diese Verpflich-
tung besteht auch dann, wenn der Versicherer die
Voraussetzungen für die Steuerpflicht oder für die
Steuerentrichtung nicht für gegeben hält."

7. § 12 Abs. 1 lautet:

„(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut."
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8. Dem § 12 werden folgende Abs. 3 und 4
angefügt:

„(3) § 4 Abs. 1 Z 9 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 13/1993 ist auf alle
Zahlungen von Versicherungsentgelten anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 1992 fällig
werden.

(4) Die §§1, 6 Abs. 4 und 5, 7 Abs. 1 bis 3,
8 Abs. 6 und 12 Abs. 1 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 13/1993 treten gleich-
zeitig mit dem Inkrafttreten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum *) in Kraft."

Artikel II

F e u e r s c h u t z s t e u e r g e s e t z 1952

Das Feuerschutzsteuergesetz 1952, BGBl.
Nr. 198/1952, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Steuer unterliegt die Entgegennahme
von Versicherungsentgelten aus Feuerversicherun-
gen, wenn die versicherten Gegenstände bei der
Entgegennahme des Versicherungsentgeltes im
Inland sind. Als Feuerversicherungen gelten auch
Versicherungen, wenn das Versicherungsentgelt
teilweise auf Gefahren entfällt, die Gegenstand
einer Feuerversicherung sein können, unabhängig
davon, ob das Versicherungsentgelt dem Versiche-
rungsnehmer in einem Gesamtbetrag oder in
Teilbeträgen in Rechnung gestellt wird."

2. Dem § 1 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Für die Steuerpflicht gelten die Vorschriften
des § 1 Abs. 2 Versicherungssteuergesetz 1953 in
der jeweils geltenden Fassung."

3. § 2 Abs. 1 lautet:

„(1) Versicherungsentgelt im Sinne dieses Geset-
zes ist jede Leistung, die für die Begründung und
zur Durchführung des Versicherungsverhältnisses
an den Versicherer zu bewirken ist, mit Ausnahme
der vom Versicherungsnehmer gesondert angefor-
derten Feuerschutzsteuer selbst (Beispiele: Prämien,
Beiträge, Vorbeiträge, Vorschüsse, Nachschüsse,
Umlagen, außerdem Eintrittsgelder, Kosten für die
Ausfertigung des Versicherungsscheines und son-
stige Nebenkosten). Zum Versicherungsentgelt
gehört nicht, was zur Abgeltung einer Sonderlei-
stung des Versicherers oder aus einem sonstigen in
der Person des einzelnen Versicherungsnehmers
liegenden Grund gezahlt wird (Beispiele: Kosten für
die Ausstellung einer Ersatzurkunde, Mahnkosten).
Wird das Versicherungsentgelt für eine Versiche-
rung, die außer einer Feuerversicherung noch
andere Risken umfaßt, nur in einem Gesamtbetrag

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

angegeben, ist Versicherungsentgelt der auf die
Feuerversicherung entfallende Teil des Gesamtbe-
trages."

4. § 3 Abs. 3 lautet:

„(3) Werte in fremder Währung sind zur
Berechnung der Steuer nach den für die Umsatz-
steuer geltenden Vorschriften umzurechnen."

5. § 5 Abs. 2 lautet:

„(2) Hat der Versicherer keinen Wohnsitz (Sitz)
in einem Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum, ist aber ein Bevoll-
mächtigter zur Entgegennahme des Versicherungs-
entgeltes bestellt, so haftet dieser für die Steuer."

6. § 6 lautet:

„Steuererhebung

§ 6. (1) Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der
Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 2) hat spätestens am
zwanzigsten Tag (Fälligkeitstag) des auf ein
Kalendervierteljahr (Anmeldungszeitraum) folgen-
den Kalendermonates die Steuer für den Anmel-
dungszeitraum nach den Prämieneinnahmen selbst
zu berechnen. Stehen die Prämieneinnahmen der
Höhe nach noch nicht fest, so ist die Steuer nach
dem wahrscheinlichen Prämienverlauf zu berech-
nen. Weicht die zeitgerecht entrichtete Abgabe von
der auf die tatsächlichen Einnahmen entfallenden
Abgabe um nicht mehr als zwei Prozent ab, so bleibt
diese Differenz für die Verpflichtung zur Entrich-
tung eines Säumniszuschlages außer Betracht. Die
Steuer ist spätestens am Fälligkeitstag zu entrichten.

(2) Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der
Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 2) hat bis zum 30. April
eine Jahressteuererklärung für das abgelaufene
Kalenderjahr beim Finanzamt einzureichen.

(3) Eine nach § 201 BAO festgesetzte oder gemäß
§ 202 BAO geltend gemachte Steuer hat den in
Abs. 1 genannten Fälligkeitstag.

(4) Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der
Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 2) ist verpflichtet, zur
Feststellung der Steuer und der Grundlage ihrer
Berechnung im Inland Aufzeichnungen zu führen.
Diese müssen alle Angaben enthalten, die für die
Berechnung der Steuer von Bedeutung sind.
Ausländische Versicherer, die im Inland gelegene
Risken versichern (§ 1 Abs. 1 und 4), haben auf
Anforderung dem Finanzamt für Gebühren und
Verkehrsteuern in Wien ein vollständiges Verzeich-
nis dieser Versicherungsverhältnisse mit allen
Angaben, die für die Berechnung der Steuer von
Bedeutung sind, zu übermitteln. Diese Verpflich-
tung besteht auch dann, wenn der Versicherer die
Voraussetzungen für die Steuerpflicht oder für die
Steuerentrichtung nicht für gegeben hält."
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7. Im § 9 erhält die bisherige Bestimmung die
Bezeichnung „Abs. 1" und werden folgende Abs. 2
und 3 angefügt:

„(2) § 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 13/1993 ist ab dem 1. Jänner 1993 anzuwenden.

(3) Die §§ 1 Abs. 4 und 5 Abs. 2 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 13/1993 treten
gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Abkommens

über den Europäischen Wirtschaftsraum *) in
Kraft."

*) Die Kundmachung des Abkommens und seines
Inkrafttretens wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Klestil
Vranitzky


